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die Ausgleichung ; er spricht vereinigt mit den Schieds-

richlern, die mit ihm das Friedensgericht bilden, über

jene Streite ab, welche das Gesetz, ihrer Behörde

unterwerfen wird.
6. In jedem Bezirk ist ein Gericht erster Instanz,

welches aus neun Gliedern besteht.

7. Die Mitglieder des Bezirksgerichts werden von

den Urvcrsamlungcn des Bezirkes erwählt.

8. Jedes Viertheil giebt zwey Mitglieder zum Be-
zirksgericht; der nennte Richter wird Kchrweise ans

sedem Viertheil gegeben. (Die Forts^solgt.

Mannigfaltigkeiten.
Der Commisiarius der ausübenden Gewalt

im Canton Wallis, an Bürger Senator
Men. xMartinach den 20. Juni 1800.

Da ich aufgefordert worden bin, in ein deutfches

Blatt einrücken zu lassen, was mir von dem Durch-

gang der französifchen Reservearmee bekannt ist, so

ersuche ich Sie, folgendes in das Ihrige gütigst ein-

zunicken.

Es sind hier, fi> weit mir bekannt worden, mit
der 2 8stcn Halbbrigade, die schon seit einem Jahr
hier im Land lag, in allem 20 Halbbrigaden durch-

marschiert, davon einige sehr stark, andere schwach

waren. Die Legion italique, die ungefehr z500 Mann
stark ist, wird darin einbegriffen. Ich rechne aber

im Durchschnitt nur 2400 Mann aufjede Halbbrigade,
macht 48000 Mann.

14 Cavallcrieregimenter, davon etwelche 800 Mann
stark, im Durchschnitt nur zu 400 gerechnet, macht

5600 Mann.
Die Garde der Consuln zu Pferd und zu Fuß, die

Artilleristen :c. zusammen nur aus 1400 Mann geschäzt,

daS weit unter der Zahl seyn muß, macht zusammen

55000 Mann.
Diese sind alle über den grossen St. Bernhard.
Ueber den kleinen St. Bernhard giebt man uns

6000 Mann an; ich rechne nur 5000.
Also sind durcy das Augstthal ausmarschiert 60000

Mann aufs allerwenigste.
Ueberdem ist eine Halbbrigade über den Simplon-

berg vorgerückt, die jezt vor Arona liegt.
Die Fußtruppen hatten Rekruten, doch bey weitem

nicht alle, und nicht sehr viele. Bey der Reutcrcy
habe ich keine gesehen» Die Mannszucht war meh-

rentheils sehr gut; »ur zwey Corps erregten Klagen,

Ueberhaupt muß man gerecht seyn; ich wüßte nicht
welche europäische Armee in einem solchen raschen
Durchmarsch weniger Unfug verursticht haben würde.

In Ncuenstadt wurde den Truppen für fünf Tage
eines sehr guten Zwiebacks geliefert. Die Kisten, die
diesen enthielten, waren in Genf aufgethan worden
und nichts schlechtes anhcro übersandl.

Insgesamt waren die Truppen trcfsilich gestimmd
den Frieden zu erobern. Ihr Zutrauen im
Bonaparte unbeschränkt.

Ohiie etwa 50 Arrilleriestücke, die theils über den!
grossen St. Bernhard gebracht worden theils noch'
ans demselben lagen, waren vor ein paar Tagen noch
bey neunzig Kanonen in Reucnstadt, die jezt wieder'
eingeschist werden.

Das gröste Uebel geschah zu Liddes und Bourg d?

Ct. Pierre; grvstenthcils durch die Fuhrleute und
leichte Rcutercy.

Vorrath an Mehl und Zwieback war eine ausser--
ordentliche Menge. Gruß und Achtung.

Wild.

Kleine Schriften^
Bestätigung und Befolgung des christ»«

liehen Grundsatzes, daß alle ober--
keitliche Gewalt von Gott sey.
Seldstvcrt he i dig un g s seh r i st deg
Ioh. Bapt. Weißhaupt, Pfarrer zm
Gams. Gams 1800. Zu haben in der-
Buchdrnckerey zu Glarus. 8. S. 16.

Der Vf. erzählt uns, daß er vor einem Jahr bey Gen..
Hotze und beym Erzherzog Karl, als eifriger Patriots
sey angeklagt worden —- und zwar wegen feiner Anhang--
lichkeit an die helvetische Constitution, wegen seiner-
Predigten, die Bruderliebe, Duldung Vereinigungaind''
Gehorsam gegen die Gesetze zu befördern zum Zweck'
hatten. Ihn reut es noch jezt nicht, die Constitution'
von 98, ein Werk eines höchsten Genies,'
wie er sich ausdrückt, gerühmt und bewundert zu ha-
ben. Man tadelt nnd haßt die Constilution: weist
viele so dumm sind, daß sie selbe nicht.verstehen und'
ihre Vortheile nicht einsehen; weil sie anfgednmgm'
worden; weitste oft schlecht vollführt worden; weil sie'

zu kostbar ist; endlich weil während ihrem Lauf der-
Krieg mit Oestreich wieder erneuert ward. Ais-
der Vf. auf Hotzcs Befehl nach'St- Galten zu einer-'
freundschaftlichen Unterredung citirt- ward- und maw



' ihn um die Ursache seines Betragens miter der con.

siituttoueUcn Regierung befragte, antworteleer: „ich
hab in kaiserlichen Schulen gelernt, man müsse der

Obcrkeit, unter welcher man lebt, gehorsam seyn.

Dieses war ich. Wenn es ein Verbrechen ist, so henke

man mich jezt schon, " und man freute sich den Hr.
Wcißhaupt kennen gelernt zu haben. Dieses scheint

auch ihn gefreut zu haben, und um hinwieder dem

Publikum Freude zu machen, schrieb er dieses Pam>

phlet, worin er durch Vernunft und Schrift klärlich

darthut, daß alle oberkcitliche Gewalt, selbst die der

Franzosen, von Gott her kömmt. — Die Unge-

h or sa wen, meint er, werden bey Lesung dieses

SabeZ rasen und die Philosophen lachen. Allein

ihm ist es unschwer mit den Rasenden und mit ten La-

chenden fertig zu werden. Die Rasenden, deren

die mehrsien doch Christen sind, besänftigt er mit dem

apostolischen Zauberwort: „Aller, wohlgcmcrkt, aller

Gewalt, welcher ist, ist von Gott verordnet. " Wenn

ein Ungehorsamer kommt und sagt? die neue helveti-

sehe Gewalt sey doch nicht von Gott angeordnet: so

treibt er ihn straks auf folgende Weise zu paaren: „von

wem wäre sie es dann? vom Teufel! — so wac das

helvetische Volk, das sie wählte, der Teufel; nein!

aber die Franzosen haben sie angeordnet, da sie uns

die Constitution auszwangen — und wären es auch

die Franzosen gewesen, so wäre ihre Gewalt von Gott."

Milden Philosophen geht es so leicht nicht;

der"Vf. fühlt dieß und er bedenkt sich einen Augen-

blick, ob er sie nicht ohne Erbarmen der ewigen Ver-

derbniß übergeben wolle; „mögen sie lache», bis der

Tag des Weinens und Heulens kommt; alsdann hoffen

wir lachen zu können, da sie heulen werden. " Bald

jedoch besinnt er sich anders, und aus einem Uebermaß

christlicher Großmuth gegen die lachenden Unholde —
läßt er sich zu ihnen herab und erklärt die Schrift aus

der Vernunft, wie folgt:

„ Von Natur waren alle Menschen gleich, keiner

hatte ein Vorrecht vor dem .andern. Es war also

kein König, keine Obcrkeit, als derjenige, der alle

erschaffen hatte, Gott. Gott gab jedem Menschen

gewisse Rechte, aber Rechte, welche denen Rechten

andrer Menschen gleich waren. Diese Rechte waren

unveräusserlich, weil sie von Gott her kamen, dem

das Geschöpf und alles was er dem Geschöpfe gegeben

hat, zugehört. Wer gänzlich unter den, Gewalt eines

andern steht, wer alles, sogar sein Daseyn von einem

andern hat ist nicht seiner selbst, sondern des ander» ;

kann also weder sich, noch das ihm gegebne veräussern,
ohne den Wille» seines Herrn. Dieses ist keinem
vernünftigen Zweifel unterworfen. Es konnte also ohne
den Willen des Schöpfers nicht erlaubter Weise gesche-

Heu, daß sich die Menschen andern Menschen unter»
warfen, Könige oder Oberkeiten wählten, die sogar
mächtig wären, ihnen das Leben zu nehmen, im Fall
wo sie ihre Gesetze übertreten würden. Geschah es

aber erlaubter Weise, so geschah es nach dem Willen
Gottes. — Welters, da Gott allein ein Vorrecht
über die Menschen hatte, allein ihr natürlicher Herr
und Gesetzgeber war; so können sich die Menschen kei«

ncn andern wählen, ohne seine Verordnung. Hätten
sie einen andern gewählt, so würden sie die Rechte
selbst ihres Schöpfers verletzet und der Gewählte würde
selbe gemißbraucht haben. Geschah es aber erlaubter

Weise; so verliehe Gott Menschen etwas von seinen

eignen Rechten, und die Oberkeilen würden seine Stell»
Vertreter, wie sie in der Schrift genennt werde». —
Aus was besteht nun die Gewalt der Oberkeiten? —-
Aus denen von Gott denen Menschen mitgetheilten
Menschenrechcen und aus dem von Gott denen Men.
sehen verliehenen göttlichem Gewalte. Jene und diese

gehören Gott zu, kommen von Gott. Es ist also alle

Gewalt von Gott. Ja alle, auch des Volkes, das
^ sich Obeekeiten wählet, ist von Gott, ohne dessen Wille

und Gutheissen es kcsne erlaubter Weise wählen könnte.

Schämt euch nicht, ihr Philosophen, die ihr euch

des Titels Stellvertreter des Volks so sehr freut. Wenn

ihr ein höchstes Wesen als Schöpfer der Menschen er»

kennet; so sollet ihr euch des Titels der Stellvertreter

Gottes unendlich mehr freuen. Eutte Macht wird
dadurch hoch erhoben, Eure Personen chrenswürdigst.

Und dieß habt ihr der calholischen Religion zu ver-
danken. "

G r o s se r N ath, 2 Juni. Geheime Sitzung

wegen der Zehendpclitionen. Beschluß, daß die Au,
loricäien der Cautone Lauis, Bellinzoua und Schaf-

Hausen erst im September neu besezt werden sollen.

Senat, -z. Juni, Nichts von Bedeutung.

G r 0 sser Rath, 24. Juni. Gutachten über

eine im September durch das Loos zu veranstaltende

Reduktion des grossen Rathes auf die Hälfte seiner

Glieder, dessen Discußion vertaget wird.

Senat, 24. Juni. Annahme des Beschlusses

über die Erneuerung der constitnirten Gewalten pop

Lauis, Bellinzoua und Schafhausm.
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